Entwurf der geplanten Satzungsanpassung der
Wohnungsbaugenossenschaft Horlofftal eG

Verehrte Mitglieder,

die geplanten Anpassungen in der Satzung erfolgen aufgrund neuer gesetzlicher
Vorgaben, der aktuellen Rechtsprechung sowie der Erfahrungen aus der Corona-
Pandemie. Sehr oft handelt es sich auch nur um textliche Neufassungen, ohne dass
sich der eigentliche Sinn/Inhalt der Paragraphen (§) verandert hat. Bei den
Anpassungen haben wir uns an der Mustersatzung fur Wohnungsbau-
genossenschaften orientiert. Herausgeber der Mustersatzung ist der GdW
(Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.).

Wir stellen lhnen 2 Varianten der Satzungsanpassung zur Verfiigung. Nachfolgend
erhalten Sie eine Variante in Form der eigentlichen Satzung. Diese Variante ist,
gegeniiber der anderen Darstellung libersichtlicher gestaltet.

Die zweite Variante als vergleichende Gegeniiberstellung (Synopse) der aktuellen und
der geplanten neuen Satzung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage/Webseite
unter dem Dateinahmen ,,Synopse Satzung zur Mitgliederinformation®. In dieser
Version erfolgt eine detaillierte und umfangreiche Darstellung der Veranderungen.

In beiden oben genannten Varianten benutzen wir unterschiedliche Schriftfarben, um
die Veranderungen darzustellen.

Unsere aktuell giiltige Satzung vom 24.06.2015 finden Sie ebenfalls im
Mitgliederbereich unserer Homepage/Webseite.

Griine Schrift:

Texthinweise, die kein Bestandteil der neuen Satzung werden und nach
Beschlussfassung geloscht werden. Diese Hinweise dienen der Erlauterung bei den
einzelnen Paragraphen.

Rote Schrift in Klammern ():
Léschungen aufgrund der Mustersatzung.

Blaue Schrift:

Neu hinzugefiigte Inhalte bzw. textliche Anpassungen in den einzelnen Paragraphen.
Teilweise wurden Satzungsparagraphen aufgeteilt (sieche zum Beispiel § 30), deren
Inhalte aber nicht komplett neu sind. Aufgrund der Aufteilung und der umfangreichen
Textveranderungen haben wir in diesen Fallen eine durchgangige blaue Schrift
gewahit.

Schwarze Schrift:
Keine Verdanderung gegeniiber der aktuellen Satzung.
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Hinweis zur Sprachverwendung:

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung das generische Maskulinum verwendet.
Samtliche Personenbezeichnungen umfassen gleichermalen alle Geschlechter (m/w/d).

l. Firma und Sitz der Genossenschaft

§ 1 Sitz und Firma

Die Genossenschaft fuhrt die Firma Wohnungsbaugenossenschaft ,Horlofftal“ eG.
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Sie hat ihren Sitz in Hungen.

. Gegenstand der Genossenschaft

§ 2 Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Forderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute,
sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

(2) Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften,
errichten, erwerben, vermitteln, verauf3ern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Stadtebaus und der Infrastruktur anfallenden
Aufgaben tUbernehmen. Hierzu gehéren Gemeinschaftsanlagen und
Folgeeinrichtungen, Laden und Raume fiir Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche
und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

(3) Beteiligungen sind zulassig.

(4) Die Ausdehnung des Geschaftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand
und Aufsichtsrat beschlieRen gemal} § 28 die Voraussetzungen.

M. Mitgliedschaft

§ 3 Mitglieder
Mitglieder kdnnen werden
a) natdrliche Personen,

b) Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und
offentlichen Rechts.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber zu unterzeichnenden
unbedingten Beitrittserklarung und der Zulassung durch die Genossenschaft. Uber die
Zulassung beschlief3t der Vorstand. Dem Bewerber ist vor Abgabe seiner
Beitrittserklarung die Satzung in der jeweils giiltigen Fassung zur Verfiigung zu
stellen; es reicht aus, wenn die Satzung im Internet unter der Adresse der
Genossenschaft abrufbar ist und dem Bewerber ein Ausdruck der Satzung angeboten
wird. Eine Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklarung bedarf der Schriftform.

§ 5 Eintrittsgeld

(1) Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld zu zahlen.
Uber die Hohe des Eintrittsgeldes bis zum Hochstbetrag eines Geschéaftsanteils
beschlieen Vorstand und Aufsichtsrat nach gemeinsamer Beratung gemalf § 28 der
Satzung.
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(2) Das Eintrittsgeld kann dem Ehegatten bzw. dem eingetragenen Lebenspartner, den
minderjahrigen Kindern eines Mitgliedes, dem die Mitgliedschaft fortsetzenden Erben
erlassen werden. HierUiber entscheidet der Vorstand.

(3) Einem Beitretenden, der bereits Mitglied einer anderen Wohnungsgenossenschatft ist,
kann das Eintrittsgeld auf Antrag erlassen werden.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch

a) Kindigung,

b) Tod,

c) Ubertragung des Geschéftsguthabens,

d) Auflésung oder Erléschen einer juristischen Person oder Personengesellschaft,

e) Ausschluss.

§ 7 Kiindigung der Mitgliedschaft

(1) Das Mitglied hat das Recht, durch Kiindigung seinen Austritt aus der Genossenschaft
zu erklaren.

(2) Die Kundigung findet nur zum Schluss eines Geschéaftsjahres statt. Sie muss
mindestens ein Jahr vorher schriftlich erfolgen.

(3) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes auflerordentliches Kiindigungsrecht
nach Mallgabe des § 67a GenG, wenn die Mitgliederversammlung

a) eine wesentliche Anderung des Gegenstandes der Genossenschaft,
b) eine Erhéhung des Geschaftsanteils,

c) die EinfUhrung oder die Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren
Geschaftsanteilen,

d) die Einfuhrung oder die Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur
Leistung von Nachschussen,

e) eine langere Kundigungsfrist als zwei Jahre,

f) die Einfuhrung oder Erweiterung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von
Einrichtungen oder von anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur
Erbringung von Sach- oder Dienstleistungen,

(alte Aufzahlung g): (die Einflihrung oder Erh6hung eines Mindestkapitals,)

(alte Aufzahlung h): (eine Einschriankung des Anspruchs des Mitglieds nach § 73
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 GenG auf Auszahlung des
Auseinandersetzungs-guthabens,)

(alte Aufzahlung i): (die Einflihrung der Moglichkeit nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und
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2 GenG investierende Mitglieder zuzulassen,)
beschlielit.

(4) Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem Jahresschluss aus, zu dem
die Kiindigung fristgerecht erfolgt ist.

§ 8 Ubertragung des Geschiftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann mit Zustimmung des Vorstandes jederzeit, auch im Laufe des
Geschéftsjahres, sein Geschaftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung auf einen
anderen Ubertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne
Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder
Mitglied wird.

(2) Ein Mitglied kann sein Geschaftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft
auszuscheiden, teilweise Ubertragen und hierdurch die Anzahl seiner
Geschéftsanteile verringern, soweit es nicht nach der Satzung oder einer
Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren
Geschéftsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren
Geschéftsanteilen Voraussetzung fur eine vom Mitglied in Anspruch genommene
Leistung der Genossenschaft ist. Die Voraussetzungen des Abs. 1 gelten
entsprechend.

(3) Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss er die Mitgliedschaft
erwerben. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist das Geschéaftsguthaben des
Ausgeschiedenen seinem Geschéaftsguthaben zuzuschreiben. Wird durch die
Zuschreibung der Betrag der bisher Gbernommenen Geschéftsanteile Gberschritten,
so hat der Erwerber entsprechend der Hohe des neuen Geschaftsguthabens einen
oder mehrere Anteile zu Ubernehmen.

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall

Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschaftsjahres, in dem
der Erbfall eingetreten ist, auf die Erben Uber.

Sie endet mit dem Schluss des Geschéftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere
Erben kdénnen ein Stimmrecht in dieser Zeit nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter
ausuben.

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflésung oder Erléschen einer
juristischen Person oder Personenhandelsgesellschaft

Wird eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft aufgeldst oder erlischt
sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschéaftsjahres, in dem die Aufldsung
oder das Erléschen wirksam geworden ist. Fuhrt die Aufldésung oder das Erléschen zu einer
Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die Mitgliedschaft bis zum
Schluss des Geschéftsjahres fort.

§ 11 AusschlieBung eines Mitgliedes
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Absatz (1) wurde textlich und in den Buchstaben-Aufzahlungen angepasst.
Aufzahlung alt d) wird zu neu c). Alte Aufzidhlung e) entfallt. Wir tibernehmen die
Neufassung, damit auch die Verweise von nachfolgenden Textstellen libereinstimmen.
Absatz (2) wurde neu eingefiigt > dadurch verschieben sich die nachfolgenden
Absatze jeweils um einen Zahler.

(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschaftsjahres aus der Genossenschaft
ausgeschlossen werden,

(Alte Aufzdhlung a):

(wenn es durch ein genossenschaftswidriges Verhalten schuldhaft oder unzumutbar
das Ansehen oder die wirtschaftlichen Belange der Genossenschaft oder ihrer
Mitglieder schadigt oder zu schadigen versucht, und)

(Alte Aufzdhlung b):

(wenn es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den
satzungsmaRigen oder sonstigen der Genossenschaft gegeniiber bestehenden
Verpflichtungen nicht nachkommt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gefahr einer
erheblichen Beeintrachtigung der Genossenschaft besteht,)

a) wenn es der Genossenschaft gegeniiber seinen Pflichten aus der
Satzung, aus dem sonstigen Genossenschaftsrecht, aus den
allgemeinen Gesetzen sowie aus der Forderbeziehung (insbesondere
aus dem Nutzungsvertrag liber die Wohnung) schuldhaft oder fiir die
Genossenschaft und ihre Mitglieder unzumutbar verletzt; als
Pflichtverletzung in diesem Sinne gilt insbesondere,

- wenn es das Ansehen der Genossenschaft in der
Offentlichkeit schidigt oder zu schidigen versucht,

- wenn es die Beteiligung mit geschuldeten
Geschaftsanteilen (Pflichtanteile) sowie die
Einzahlungen auf iibernommene Geschiftsanteile
(Pflichtanteile und weitere Anteile) unterlasst,

b) wenn Gber sein Vermogen der Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens
gestellt wurde,

c) wenn es unbekannt verzogen ist, insbesondere keine zustellungsfahige
Anschrift hinterlasst oder sein Aufenthalt Ianger als sechs Monate unbekannt
ist.

(alt e) (wenn die satzungsmaBigen Voraussetzungen fiir die Aufnahme in die
Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind.)

(2) In den Féllen des Abs. 1 Buchst. a bedarf es einer schriftichen Abmahnung
unter Androhung des Ausschlusses, es sei denn, eine Abmahnung ist
entbehrlich. Die Abmahnung ist insbesondere dann entbehrlich, wenn die
Verfehlungen des Mitgliedes schwerwiegend sind oder das Mitglied die
Erfiillung seiner satzungsmafigen oder sonstigen Verpflichtungen gegeniiber
der Genossenschaft ernsthaft und endgiiltig verweigert.

Bei einem Ausschluss gemaR Abs. 1 Buchst. c finden die Regelungen des
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Abs. 3 Satz 2 sowie der Abs. 4 bis 6 keine Anwendung.

(3) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschlieRenden
Mitglied ist vorher die Moglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu aul3ern.

(4) Der AusschliellBungsbeschluss ist dem Ausgeschlossenen unverziglich vom
Vorstand durch eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen.
Von dem Zeitpunkt der Absendung desselben kann das Mitglied nicht mehr an
der Mitgliederversammlung teilnehmen.

(5) (Der Ausgeschlossene) Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines
Monats nach Eingang des Ausschlieliungsbeschlusses durch einen an den Vorstand
gerichteten eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfeinschreiben) gegen den
Ausschluss Berufung einlegen. Uber die Berufung entscheidet der Aufsichtsrat. Die
Entscheidung des Aufsichtsrates ist genossenschaftsintern abschlieBend.

(6) In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat mussen die Beteiligten Gelegenheit zur
Stellungnahme erhalten. Der Aufsichtsrat entscheidet mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Der Beschluss ist den Beteiligten durch eingeschriebenen
Brief (z.B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen.

(7) Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen werden, wenn die
Mitgliederversammlung den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung (§ 35
Buchst. h) beschlossen hat.

Fir ein Mitglied des Vorstandes genugt die Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat,
wenn dieser den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung (§ 21 Abs. 4)
beschlossen hat.

§ 12 Auseinandersetzung

(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft auseinanderzusetzen.
Mafgebend ist die Bilanz, die fir das Geschéaftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied
ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b).

(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben, nicht auch
einen Anteil an den Ricklagen und dem sonstigen Vermogen der Genossenschaft
verlangen.

Das Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach dem Geschaftsguthaben des
Mitgliedes (§ 17 Abs. (7) 8). Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der
Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden falligen
Forderung gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der
Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds fir einen
etwaigen Ausfall.

(3) Die Abtretung und die Verpfandung des Auseinandersetzungsguthabens an Dritte
sind unzulassig und der Genossenschaft gegenlber unwirksam. Eine Aufrechnung
des Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen seine
Verbindlichkeiten gegenuber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Der Vorstand
kann Ausnahmen zulassen.

(4) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen sechs Monaten
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seit dem Ende des Geschéftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen,
nicht jedoch vor Feststellung der Bilanz. Der Anspruch auf Auszahlung verjahrt in drei
Jahren.

V. Rechte und Pflichten der Mitglieder
§ 13 Rechte der Mitglieder

(1) Die Mitglieder tben ihre Rechte in Angelegenheiten der Genossenschaft durch
Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung aus.

(2) Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesondere das Recht jedes
Mitgliedes auf Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der
Genossenschaft nach den dafur getroffenen Bestimmungen sowie das Recht auf
Teilnahme an sonstigen Vorteilen, die die Genossenschaft inren Mitgliedern gewahrt,
nach MalRgabe der folgenden Satzungsbestimmungen und der gemaf § 28
aufgestellten Grundsatze.

(3) Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berechtigt,

a) weitere Geschaftsanteile zu Ubernehmen (§ 17)

b) das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung auszutben (§ 31),

c) in einer vom mindestens zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen
Eingabe die Einberufung einer Mitgliederversammlung oder die Anklindigung von
Gegenstanden zur Beschlussfassung in einer bereits einberufenen
Mitgliederversammlung, soweit diese zur Zustandigkeit der
Mitgliederversammlung gehoren, zu fordern (§ 33 Abs. 3),

d) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom mindestens
zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe beim Gericht zu beantragen
(§ 45 Abs. 2),

e) Auskunft in der Mitgliederversammlung zu verlangen (§ 37),

f) am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 41),

g) das Geschaftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen zu
Ubertragen (§ 8),

h) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklaren (§ 7),

i) weitere Geschaftsanteile nach MalRgabe von § 18 zu kiindigen,

j) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemaf § 12 zu fordern,

k) Einsicht in die Niederschrift Gber die Beschlisse der Mitgliederversammlung zu
nehmen sowie auf seine Kosten eine Abschrift des in der Geschéftsstelle

ausgelegten Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Bemerkungen des
Aufsichtsrates zu fordern,
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I) die Mitgliederliste einzusehen,

m) das zusammengefasste Ergebnis des Prifungsberichts einzusehen.

§ 14 Wohnliche Versorgung der Mitglieder

(1) Die Nutzung einer Genossenschaftswohnung sowie der Erwerb eines Eigenheimes
oder einer Wohnung in der Rechtsform des Wohnungseigentums bzw.
Dauerwohnrechts nach Wohnungseigentumsgesetz stehen ebenso wie die
Inanspruchnahme von Betreuungs- / Dienstleistungen in erster Linie Mitgliedern der
Genossenschaft zu.

(2) Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus dieser Bestimmung nicht abgeleitet
werden.

§ 15 Uberlassung von Wohnungen

(1) Die Uberlassung einer Genossenschaftswohnung begriindet grundsatzlich ein
dauerndes Nutzungsrecht des Mitgliedes.

(2) Das Nutzungsverhaltnis an einer Genossenschaftswohnung kann wahrend des
Bestehens der Mitgliedschaft nur unter den im Nutzungsvertrag festgesetzten oder
den gesetzlichen Bedingungen beendet Bedingungen aufgehoben werden.

§ 16 Pflichten der Mitglieder

(1) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung zur Aufbringung der von der
Genossenschaft zur Erflllung ihrer Aufgaben benétigten Eigenmittel beizutragen
durch:

a) Ubernahme von Geschéftsanteilen nach MaRgabe des § 17 und fristgeméaie
Zahlungen hierauf,

b) Teilnahme am Verlust (§ 42),

c) weitere Zahlungen gemaf Beschluss der Mitgliederversammlung nach Auflosung
der Genossenschaft bei Mitgliedern, die ihren Geschaftsanteil noch nicht voll
eingezahlt haben (§ 87a GenG).

(2) Das Mitglied (ist verpflichtet) hat, fir die Errichtung und Erhaltung des
genossenschaftlichen Eigentums Gemeinschaftshilfe nach MalRgabe von Richtlinien
zu leisten, die die Mitgliederversammlung beschlieft.

(3) Das Mitglied hat bei der Erflillung von Pflichten und der Wahrnehmung von Rechten
auch aus abgeschlossenen Vertragen sind im Rahmen der genossenschaftlichen
Treuepflicht die Belange der Gesamtheit der Mitglieder angemessen zu
berlcksichtigen.

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, jede Anderung seiner Anschrift, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer unverziiglich mitzuteilen.
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V. Geschiftsanteil, Geschaftsguthaben und Haftsumme

§ 17 Geschiftsanteile und Geschaftsguthaben

Die nachfolgende Veranderung im Abs. (1) gilt nur fiir neue Mitglieder bzw. neue
Geschiftsanteile. Aktuell vorhandene Geschiftsanteile miissen nicht aufgestockt

werden.

Die Geschaftsanteile bei der Genossenschaft entsprechen den Mietkautionen bei
sonstigen Vermietern. Aufgrund der gestiegenen Materialkosten ist eine Anpassung
erforderlich.

(1)

(2)

Der Geschaftsanteil betragt bis zum 31.12.2026 410,-- Euro und ab dem
01.01.2027 600,00 Euro.

Fir den Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, mindestens einen
Anteil zu Gbernehmen. Jedes Mitglied, dem eine Wohnung oder Geschaftsraum
Uberlassen wird oder Uberlassen worden ist, hat einen angemessenen Beitrag zur
Aufbringung der Eigenleistung durch (Ubernahme weiterer Geschiftsanteile
nach MaRgabe der als Bestandteil dieser Satzung beigefiigten Anlage zu
tibernehmen. Diese Anteile sind Pflichtanteile.) Beteiligung mit
nutzungsbezogenen Pflichtanteilen zu libernehmen. Die

Beteiligung erfolgt nach MaRgabe der Anlage, die fester Bestandteil

dieser Satzung ist.

Anderungen der Anlage zur Beteiligung mit nutzungsbezogenen
Pflichtanteilen sind Satzungsanderungen; §§ 35 Abs. 1 Buchst. a und 36
Abs. 2 Buchst. b sind zu beachten.

Der Inhalt des Abs. (3) war bisher im Absatz (2) enthalten. Dadurch verschieben sich
die nachfolgenden Absatze um jeweils eine Ziffer.

3)

(4)

)

(6)

(7)
(8)

Soweit sich das Mitglied bereits mit weiteren Anteilen gemaf Abs. (4) 5
gezeichnet hat, werden diese auf die nutzungsbezogenen Pflichtanteile
angerechnet.

Jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. Der Vorstand kann Ratenzahlungen
zulassen. Die vorzeitige Volleinzahlung der Pflichtanteile ist zugelassen.

Uber die (Geschéftsanteile) Pflichtanteile gemaR Abs. 2 (und 3) hinaus kénnen
die Mitglieder weitere Anteile (ibernehmen) beteiligen, wenn die
vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt ibernommenen voll eingezahlt sind
und der Vorstand die Beteiligung oder die Ubernahme zugelassen hat. Fiir die
Einzahlung des zuletzt ibernommenen Anteils (gilt Abs. 3) gilt Abs. 4
entsprechend.

Solange ein Geschaftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem
Geschaftsguthaben zuzuschreiben. Im Ubrigen gilt § 41 Abs. 4 der Satzung.

Die Hochstzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteiligen kann, sind 150.

Die Einzahlungen auf den/die Geschaftsanteil(e), vermehrt um zugeschriebene
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(9)

Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das
Geschaftsguthaben des Mitgliedes.

Die Abtretung oder Verpfandung des Geschéaftsguthabens an Dritte ist unzulassig
und der Genossenschaft gegentber unwirksam. Eine Aufrechnung des
Geschaftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenlber
der Genossenschaft ist nicht gestattet. Fir das Auseinandersetzungsguthaben gilt
§ 12 der Satzung.

§ 18 Kiindigung weiterer Anteile

(1) Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren

Geschaftsanteile i.S. von § 17 Abs. 5 (4 zum Schluss eines Geschaftsjahres durch
schriftliche Erklarung) kuindigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit der
Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschaftsanteilen verpflichtet ist oder
die Beteiligung mit mehreren Geschéaftsanteilen Voraussetzung fiir eine von dem
Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. (Die Kiindigung
findet nur zum Schluss eines Geschaftsjahres statt. Sie muss mindestens ein
Jahr vorher schriftlich erfolgen.) Die Kiindigung muss schriftlich erklart werden
und der Genossenschaft mindestens 1 Jahr vor Schluss des Geschaftsjahres
zugehen.

(2) Ein Mitglied, das einzelne Geschéaftsanteile gekindigt hat, kann nur den Teil seines

Geschaftsguthabens beanspruchen, der die auf die verbleibenden Geschéaftsanteile
geleisteten Einzahlungen, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert
um abgeschriebene Verlustanteile, Ubersteigt. Fur die Ermittlung des
auszuzahlenden Teils des Geschéaftsguthabens gilt § 12 sinngemal. Soweit ein
verbleibender Geschéaftsanteil noch nicht voll eingezahlt ist (§ 17 (Abs. 3-6) Abs. 4-6),
wird der auszahlungsfahige Teil des Geschaftsguthabens hiermit verrechnet.

§ 19 Ausschluss der Nachschusspflicht

Die Mitglieder haben auch im Falle der Insolvenz der Genossenschaft keine Nachschisse zu
leisten.

VL. Organe der Genossenschaft

§ 20 Organe

Die Genossenschaft hat als Organe
den Vorstand,
den Aufsichtsrat,

die Mitgliederversammlung.

§ 21 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht mindestens aus drei Personen. Sie missen Mitglied der
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Genossenschaft und natirliche Personen sein. Gehdren juristische Personen oder
Personengesellschaften der Genossenschaft an, kdnnen die zur Vertretung befugten
Personen in den Vorstand bestellt werden.

(2) Mitglieder des Vorstandes konnen (nicht sein die Ehegatten und eingetragenen
Lebenspartner sowie weitere nahe Angehorige eines Vorstands- oder
Aufsichtsratsmitgliedes.) nachstehende Angehorige eines Vorstands- oder
Aufsichtsratsmitgliedes nicht sein:

1. Ehegatten, Verlobte, Mitglieder einer eheahnlichen oder
lebenspartnerschaftsahnlichen Gemeinschaft oder eingetragene
Lebenspartner,

2. Geschwister der in Nr. 1 genannten Personen,

3. Eltern, Kinder, Enkel oder Geschwister sowie deren Ehegatten, Verlobte,
Mitglieder einer eheahnlichen oder lebenspartnerschaftsdahnlichen
Gemeinschaft oder eingetragene Lebenspartner

(3) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat fuir die Dauer von hdchstens flnf
Jahren bestellt. Inre Wiederbestellung ist zulassig. Die Bestellung endet spatestens
(mit Ende des Kalenderjahres, in dem das Vorstandsmitglied das gesetzliche
Rentenalter erreicht) mit der Vollendung des 75. Lebensjahres.

(4) Die Bestellung kann vom Aufsichtsrat widerrufen werden. Der Beschluss bedarf einer
Mehrheit von drei Vierteln des Aufsichtsrates.

(5) Anstellungsvertrage mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern
sollen auf die Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Der
Aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet namens der Genossenschaft die
Anstellungsvertrage mit den Vorstandsmitgliedern. Fir die Kiindigung des
Anstellungsverhaltnisses eines Vorstandsmitgliedes unter Einhaltung der
vertraglichen und gesetzlichen Frist sowie fur den Abschluss von
Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch den Vorsitzenden,
zustandig.

Dasselbe gilt fur die aulRerordentliche Kiindigung des Anstellungsvertrages aus
wichtigem Grund.

(6) Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das Auftragsverhaltnis mit dem
Ablauf oder dem Widerruf der Bestellung. Sie kdnnen eine angemessene
Aufwandsentschadigung erhalten, Gber die der Aufsichtsrat bestimmt.

§ 22 Leitung und Vertretung der Genossenschaft

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. Er hat nur
solche Beschrankungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.

(2) Die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

(3) Vorstandsmitglieder zeichnen fiir die Genossenschaft, indem sie der Firma der
Genossenschaft oder der Benennung des Vorstandes ihre Namensunterschrift
beifligen. Der Prokurist zeichnet in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit
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einem die Prokura andeutenden Zusatz beifligt.

(4) Ist eine Willenserklarung gegentiber der Genossenschaft abzugeben, so genlgt die
Abgabe gegentiber einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

(5) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder kénnen einzelne von ihnen zur
Vornahme bestimmter Geschafte oder bestimmter Arten von Geschaften erméchtigen.
Das gilt sinngemaR fir Vorstandsmitglieder, die in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen die Genossenschaft vertreten.

(6) Der Vorstand flhrt die Geschéafte der Genossenschaft aufgrund seiner Beschlisse,
die mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen sind. Er ist mit mehr als die
Halfte seiner Mitglieder beschlussfahig.

Absatz (7) ist neu, dadurch verschieben sich die nachfolgenden Absatze um eine Ziffer

(7) Beschliisse des Vorstandes konnen auch schriftlich oder im Wege von
Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon, E-Mail oder
Videokonferenz), auch ohne Einberufung einer Sitzung, gefasst werden, wenn
kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverziiglich widerspricht.

(8) Niederschriften Giber Beschliisse sind von allen bei der Beschlussfassung
beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Satz 1 gilt fur Sitzungen, in
denen kein Beschluss gefasst worden ist, entsprechend. Die Vollstandigkeit und
Verfugbarkeit der Niederschriften (ist) sind sicherzustellen.

(9) Der Vorstand gibt sich eine Geschaftsordnung, die auch eine Geschéftsverteilung
regeln sollte. Sie ist von jedem Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben.

(10) Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates
teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die
Teilnahme ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der

Vorstand die erforderlichen Auskiinfte tUber geschaftliche Angelegenheiten zu
erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des
Vorstandes kein Stimmrecht.

§ 23 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschaftsflihrung die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschaftsleiters einer Genossenschaft
anzuwenden. Uber vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft,
namentlich Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tatigkeit im
Vorstand bekannt geworden sind, haben sie auch nach ihrem Ausscheiden aus
dem Amt Stillschweigen zu wahren.

(2) Der Vorstand istinsbesondere verpflichtet,
a) die Geschafte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu flhren,
b) die fur einen ordnungsgemaflen Geschaftsbetrieb notwendigen personellen,
sachlichen und organisatorischen MalRhahmen rechtzeitig zu planen und

durchzufthren,

c) firein ordnungsgemales Rechnungswesen gemalR §§ 38 ff. der Satzung zu
sorgen,
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d) Uber die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und Uber die Beteiligung
mit weiteren Geschéaftsanteilen zu entscheiden,

e) die Mitgliederliste nach MalRgabe des Genossenschaftsgesetzes zu flhren,

f) im Priafungsbericht festgehaltene Mangel abzustellen und dem
Prifungsverband darlber zu berichten.

(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten Gber die beabsichtigte

Geschéftspolitik und andere grundsatzliche Fragen der Unternehmensplanung
(insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung). Dabei hat er auch
auf wesentliche Abweichungen des Geschiftsverlaufs von den aufgestellten
Planen und Zielen sowie auf die erkennbaren Risiken der kiinftigen
Entwicklung einzugehen. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den
Lagebericht unverziiglich nach (ihrer) der Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen.
§ 25 Abs. 4 ist zu beachten.

(4) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Genossenschaft zum

Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Eine
Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer
unternehmerischen Entscheidung verniinftigerweise annehmen durfte, auf der
Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Genossenschaft zu
handeln. Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschaftsleiters einer Genossenschaft angewandt haben.

(5) Die Ersatzpflicht gegentber der Genossenschatft tritt nicht ein, wenn die Handlung

auf einem gesetzmaligen Beschluss der Mitgliederversammlung beruht. Die
Ersatzpflicht wird dagegen nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die
Handlung gebilligt hat.

§ 24 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung

kann eine héhere Zahl durch Beschluss festsetzen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates
mussen personlich Mitglied der Genossenschaft und natlrliche Personen sein.
Gehoren juristische Personen oder Personengesellschaften der Genossenschaft an,
konnen die zur Vertretung befugten Personen in den Aufsichtsrat gewahlt werden.
Wahl bzw. Wiederwahl kénnen nur vor Vollendung des 72. Lebensjahres erfolgen.

(2) Aufsichtsratsmitglieder kdnnen nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernde

Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dirfen auch nicht als leitender
Mitarbeiter in einem Arbeitsverhaltnis zur Genossenschaft stehen. Mitglieder des
Aufsichtsrates kdnnen nicht sein die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner
sowie weitere nahe Angehdrige eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedes oder
eines Mitarbeiters, der in einem Arbeitsverhaltnis zur Genossenschaft steht.

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung far drei Jahre

gewahlt. (lhre Amtszeit endet mit dem Schluss der Mitgliederversammlung, die
tber die Entlastung fiir das zweite Geschaftsjahr nach der Wahl beschlieRt.
Hierbei wird das Geschaftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewahlit wird,
nicht mitgerechnet.) Hierbei wird das Geschaftsjahr, in dem das
Aufsichtsratsmitglied gewahlit wird, nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Schluss der dritten ordentlichen
Mitgliederversammlung nach der Wahl. Wiederwahl ist zuldssig. Dauernd
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verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Mitgliederversammlung
abzuberufen und durch Wahl zu ersetzen.

Absatz 4 wird neu eingefiigt, dadurch verschieben sich die nachfolgenden Ziffern.

(4) Vorschlagsberechtigt fiir die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind der
Aufsichtsrat, einzelne Aufsichtsratsmitglieder sowie jedes Mitglied. Mitglieder
des Vorstandes sind nicht vorschlagsberechtigt. Zwischen dem Tag, an dem
der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht und dem Tag der Versammlung muss,
vorbehaltlich Satz 6, ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegen. Hierfiir
ist der Zugang des Wahlvorschlags bei der Genossenschaft maRgebend. Weder
der Tag der Versammlung noch der Tag, an dem der Wahlvorschlag dem
Vorstand zugeht, werden mitgerechnet. Bei Wahlen im Rahmen von
Versammlungen nach § 32a miissen die Vorschlage bis zu dem von Vorstand
und Aufsichtsrat nach
§ 32a Abs. 3 Satz 4 Buchst. a festgelegten Zeitpunkt eingehen. Nach Ablauf der
Frist gemaR Satz 3 oder Satz 6 konnen keine Wahlvorschlage mehr gemacht
werden.

(5) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur
nachsten ordentlichen Mitgliederversammlung, in der die Ersatzwahlen
vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern.

Fruhere Ersatzwahlen durch eine auflerordentliche Mitgliederversammlung sind nur
dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt
oder der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfahig im Sinne von § 27 Abs. 4 ist.
Ersatzwahlen erfolgen flr den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener
Aufsichtsratsmitglieder.

(6) Nur flr einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne seiner
Mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser
Zeit und bis zur erteilten Entlastung wegen ihrer Tatigkeit im Vorstand durfen sie
keine Tatigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausiben.

(7) Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (, einen Schriftfiihrer)
und (deren) dessen Stellvertreter. Er wahlt eine Person fiir die Schriftfiihrung
sowie deren Stellvertretung. Das gilt auch, soweit sich seine Zusammensetzung
durch Wahlen nicht verandert hat. Die Einladung zur konstituierenden Sitzung
erfolgt durch den Vorstand. Die Leitung der konstituierenden Sitzung obliegt
bis zu den Wahlen nach Satz 1 demjenigen Aufsichtsratsmitglied mit dem
hochsten Lebensalter.

(8) Dem Aufsichtsrat steht ein angemessener Aufwands- und Auslagenersatz, auch in
pauschalierter Form, zu.
§ 25 Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschéftsfihrung zu fordern und zu
uberwachen. Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und
Satzung begrenzt. Hierbei hat er insbesondere die Leitungsbefugnis des Vorstandes

gemal § 27 Abs. 1 GenG zu beachten.

(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegeniiber den Vorstandsmitgliedern
gerichtlich und auRergerichtlich.
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(3) Der Aufsichtsratist zum
a) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes,
b) der fristlosen Kiindigung des Anstellungsvertrages von Vorstandsmitgliedern,

c) Fuhren von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene
Vorstandsmitglieder befugt.

(4) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Auskinfte Uber die Angelegenheiten
der Genossenschaft verlangen. Ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann Auskinfte
nur an den gesamten Aufsichtsrat verlangen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das
Recht und die Pflicht, von Vorlagen des Vorstandes Kenntnis zu nehmen.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den Prifungsbericht zur Kenntnis zu nehmen.

(6) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und die Vorschlage des Vorstandes fur die
Verwendung des Jahresiberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu
prufen und der Mitgliederversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses
darlber Bericht zu erstatten. Der Aufsichtsrat hat vor der Feststellung des
Jahresabschlusses gesondert liber Einstellungen in andere Ergebnisriucklagen
gemaR § 40 Abs. 4 zu berichten.

(7) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschusse bestellen, insbesondere um seine
Verhandlungen und Beschlusse vorzubereiten oder um deren Ausfuhrung zu
uberwachen.

(8) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschisse kdnnen ihre Obliegenheiten
nicht anderen Personen tbertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfillung seiner
Uberwachungspflicht der Hilfe sachverstandiger Dritter bedienen.

(9) Beschlusse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, im Falle von dessen
Verhinderung durch seinen Stellvertreter, ausgefiihrt. Im Ubrigen gehen die
Aufgaben und Rechte des Vorsitzenden fiir die Dauer seiner Verhinderung auf
den Stellvertreter tiber.

(10) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschéaftsordnung. Sie ist von jedem Mitglied des
Aufsichtsrates zu unterschreiben.

§ 26 Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tatigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen

und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Wohnungsgenossenschaft anzuwenden. §
23 Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Sie haben Uber alle vertraulichen
Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und von Dritten, die
ihnen durch die Tatigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu
bewahren; dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt. Im Ubrigen gilt gemaR §
41 GenG fir die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder § 34
GenG sinngemal.

§ 27 Sitzungen des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat halt nach Bedarf Sitzungen ab. Er soll einmal im Kalendervierteljahr,
er muss einmal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Sitzungen werden vom
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Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Als Sitzungen des
Aufsichtsrates gelten auch die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und
Aufsichtsrat gemal § 29. Die Geschaftsordnung trifft die ndheren Bestimmungen.

(2) Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sitzungen einladen. Der
Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverziglich einberufen,
wenn ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter schriftlicher
Angabe des Zwecks und der Griinde dies verlangen.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte (seiner von der
Mitgliederversammlung gewahlten Mitglieder bei der Beschlussfassung
anwesend sind. Er fasst seine Beschliisse mit Mehrheit der abgegebenen
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.) der
satzungsgemaR oder gemaR Beschluss der Mitgliederversammlung
festgelegten Zahl der Mitglieder bei der Beschlussfassung mitgewirkt hat.

(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Rahmen der Einberufung nach Abs.
1 festlegen,

a) dass Aufsichtsratsmitglieder auch ohne physische Anwesenheit am Ort der
Sitzung mittels Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon
oder Video) an der Sitzung teilnehmen kénnen oder

b) dass eine Sitzung des Aufsichtsrats ohne physische Anwesenheit mittels
Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon oder per
Videokonferenz) durchgefiihrt wird.

Uber die konkret zuldssigen Fernkommunikationsmedien entscheidet jeweils
der Vorsitzende des Aufsichtsrats nach pflichtgemaRem Ermessen; er kann
auch eine Kombination mehrerer Kommunikationswege zulassen. Ein
Widerspruch gegen die Entscheidungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
nach den Sitzen 1 und 2 ist ausgeschlossen.

(Ein Aufsichtsratsbeschluss kann auf schriftlichem oder elektronischem Wege
gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.)

(6) Schriftliche Beschlussfassungen ohne Einberufung einer Sitzung des
Aufsichtsrates sind auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrates nur
zulassig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren unverziiglich widerspricht.
(teilweise von altem Abs. (5) hierher verschoben)

(7) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschliisse mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. (teilweise von
altem Abs. (4) hierher verschoben)

(8) Uber die Beschlisse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden und
dem Schriftflhrer zu unterschreiben sind. Satz 1 gilt fur Sitzungen, in denen kein
Beschluss gefasst worden ist, entsprechend. Die Vollstandigkeit und
Verflgbarkeit der Niederschriften (ist) sind sicherzustellen.

§ 28 Gegenstinde der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat
In der nachfolgenden Auflistung wird die alte Position c¢) geléscht und j) neu

hinzugefiigt, gleichzeitig wird I) in der neuen Satzung auf I) bis o) aufgeteilt und
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erganzt. Dadurch verschiebt sich die Buchstaben-Auflistung entsprechend.
Vorstand und Aufsichtsrat beschliel3en auf der Grundlage von Vorlagen des Vorstandes nach
gemeinsamer Sitzung und Beratung durch getrennte Abstimmung tber

a) die Aufstellung des Neubau- und Modernisierungsprogramms,

b) die (Grundsatze) Regeln fir die Vergabe von Genossenschaftswohnungen und fur
die Benutzung von Einrichtungen der Genossenschaft,

(alte Position c): (die Grundsatze fiir die Leistung von Selbsthilfe,)

c) die Grundsatze und das Verfahren fur die Veraullerung von bebauten und
unbebauten Grundsticken sowie Uber die Bestellung und Ubertragung von
Erbbaurechten und Dauerwohnrechten,

d) die Grundsatze fur die Betreuung der Errichtung von Eigenheimen und Wohnungen
in der Rechtsform des Wohnungseigentums oder des Dauerwohnrechts, fur die
Durchflihrung von Sanierungs- und EntwicklungsmafRnahmen und die Verwaltung
fremder Wohnungen,

e) das Konzept flir den Rickbau von Gebauden,

f) die (Grundsatze) Voraussetzungen fur Nichtmitgliedergeschéfte,

g) das Eintrittsgeld,

h) die Beteiligungen,

i) die Erteilung einer Prokura,

j) die Beauftragung des Priifungsverbandes, die gesetzliche Priifung um die
Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung zu
erweitern,

k) die im Ergebnis des Berichts Uber die gesetzliche Prifung zu treffenden MalRnahmen,

(alte Position I): (die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisriicklagen bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses sowie liber den Vorschlag zur Verwendung des

Bilanzgewinns oder zur Deckung des Verlustes (§ 39 Abs. 2),)

I) die Einstellung in Ergebnisriicklagen bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses (unverbindliche Vorwegzuweisung),

m) die Entnahme aus Ergebnisriicklagen bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses (unverbindliche Vorwegentnahme),

n) die verbindliche Einstellung in Ergebnisricklagen bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses gem. § 40 Abs. 3,

o) den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des
Bilanzverlustes (§ 39 Abs. 2),

p) die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Mitgliederversammlung,
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q) (Bestimmungen liber das Wahlverfahren) Erstellung einer Wahlordnung bei der
EinfUhrung der Vertreterversammlung.

r) die Durchfiihrung der Mitgliederversammlung in einer der in § 32 Abs. 2
vorgesehenen Form sowie die Form der Erérterungsphase, falls eine
Mitgliederversammlung im gestreckten Verfahren (§ 32a) durchgefiihrt werden
soll.

§ 29 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
Absatz (2) wird neu eingefiigt > dadurch verschieben sich Absatze.

(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen regelmafig
abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag des
Vorstandes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen. Die Sitzungen leitet der
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein von diesem benannter Vertreter. Auf
Verlangen des Prufungsverbandes ist eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes und
Aufsichtsrates einzuberufen.

(2) Fur die gemeinsame Sitzung und Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat gilt §
27 Abs. 5 entsprechend.

(alter Abs. 2 ersetzt durch neu (3): (Zur Beschlussfahigkeit der gemeinsamen
Sitzungen ist erforderlich, dass jedes der Organe fiir sich beschlussfahig ist. Jedes
Organ beschlieBt getrennt. Antrage, deren Annahme nicht jedes der beiden Organe
ordnungsmaRig beschlieBt, gelten als abgelehnt.)

(3) Jedes Organ stimmt nach gemeinsamer Sitzung und Beratung getrennt
durch Beschlussfassung ab. Fiir die Beschlussfassung im Vorstand gilt § 22
Abs. 7 und fiir die Beschlussfassung im Aufsichtsrat gelten § 27 Abs. 5 und
Abs. 6 entsprechend. Zur Beschlussfahigkeit im Rahmen der getrennten
Beschlussfassung ist erforderlich, dass jedes der Organe fir sich
beschlussfahig ist und zuvor an der gemeinsamen Sitzung und Beratung in
beschlussfahiger Zahl teilgenommen hat. Antrage, deren Annahme nicht
jedes der beiden Organe ordnungsmaRig beschlieBt, gelten als abgelehnt.

(alter Absatz 3 ersetzt durch neu (4): (Uber die Beschliisse der gemeinsamen
Sitzungen sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftfiihrer
und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Vollstandigkeit und
Verfiigbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen.)

(4) Uber die gemeinsamen Sitzungen sind vom Schriftfiihrer des Aufsichtsrates
Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftfiihrer und
einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Volistiandigkeit und
Verfugbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. Fiir die Niederschriften
tiber die Beschliisse des Vorstandes gilt § 22 Abs. 8 und fiir die
Niederschriften liber die Beschliisse des Aufsichtsrates gilt § 27 Abs. 8
entsprechend. Die Niederschriften nach Satz 3 sind dem jeweils anderen
Organ zur Kenntnis zu geben.
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Eine Kl-Unterstiutzung bei der Protokollerstellung ist méglich. Die Benennung
des Protokollfiihrers und eine anschlieBende sorgfiltige menschliche
Prifung und Genehmigung ist zu dokumentieren.

Der § 30 in der aktuellen Satzung wird aufgeteilt in § 30 (Vorstandsmitglieder) und §
30a (Aufsichtsratsmitglieder). Dadurch erfolgen umfangreiche Veranderungen durch
textliche Neufassungen sowie Klarstellungen. Die inhaltlichen Anderungen sind aber
nur gering. Wir stellen lhnen den aktuellen § 30 komplett in ,,ROT“ dar und die neue
Aufteilung der §§ 30 und 30a in ,,BLAU*.

(§ 30 Rechtsgeschifte mit Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern

(1) Geschifte und Rechtsgeschifte mit der Wohnungsgenossenschaft diirfen
Mitglieder des Vorstandes sowie ihre Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner und
weiteren nahen Angehorigen nur nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates,
die Mitglieder des Aufsichtsrates sowie ihre Ehegatten, eingetragenen
Lebenspartner und weiteren nahen Angehdrigen nur nach vorheriger Zustimmung
des Vorstandes und des Aufsichtsrates abschlieen.

Dies gilt auch fiir einseitige Rechtsgeschifte sowie fiir die Anderung und
Beendigung von Vertragen. Die Betroffenen haben bei der Beschlussfassung kein
Stimmrecht.

Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf weiterhin die gewerbliche oder
freiberufliche Tatigkeit im selben Geschaftsbereich wie bei der Genossenschaft.

(2) Abs. 1 gilt auch fiir Rechtsgeschafte zwischen der Genossenschaft und
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Organmitglied
oder seine in Abs. 1 genannten Angehorigen beteiligt sind oder auf die sie
maRgeblichen Einfluss haben.

(3) Rechtsgeschiftliche Erklarungen und Vertrage im Sinne von Abs. 1 sind namens
der Genossenschaft vom Vorstand und vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates bzw.
seinem Stellvertreter zu unterzeichnen. Die Betroffenen sind von der
Mitunterzeichnung ausgeschlossen.)

§ 30 Rechtsgeschafte mit Vorstandsmitgliedern

(1) Ein Rechtsgeschiaft mit der Genossenschaft darf ein Mitglied des Vorstandes
sowie seine Angehdrigen gemaR § 21 Abs. 2 Nr. 1 nur mit Zustimmung des
Aufsichtsrates abschlieBen. Satz 1 gilt auch fiir einseitige Rechtsgeschafte
durch die Genossenschaft, insbesondere fiir die Anderung und Beendigung
von Vertragen.

(2) Abs. 1 gilt ferner fiir ein Rechtsgeschift zwischen der Genossenschaft und
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Mitglied des
Vorstandes oder seine in Abs. 1 genannten Angehaorigen mit jeweils
mindestens 20 % beteiligt sind oder auf die sie maBgeblichen Einfluss haben.
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§ 30a Rechtsgeschafte mit Aufsichtsratsmitgliedern

(1) Ein Rechtsgeschaft mit der Genossenschaft darf ein Mitglied des
Aufsichtsrates sowie seine Angehorigen gemaR § 21 Abs. 2 Nr. 1 nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrates abschlieBen. Satz 1 gilt auch fiir einseitige
Rechtsgeschifte durch die Genossenschaft, insbesondere fiir die Anderung
und Beendigung von Vertragen.

(2) Abs. 1 gilt ferner fur ein Rechtsgeschaft zwischen der Genossenschaft und
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Mitglied des
Aufsichtsrates oder seine in Abs. 1 genannten Angehoérigen mit jeweils
mindestens 20 % beteiligt sind oder auf die sie maBgeblichen Einfluss haben.

(3) Verpflichtet sich ein Aufsichtsratsmitglied auRerhalb seiner Tatigkeit im
Aufsichtsrat durch einen Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhiltnis nicht
begriindet wird, oder durch einen Werkvertrag gegeniiber der Genossenschaft
zu einer Tatigkeit hoherer Art, so kommt fiir den jeweiligen Vertrag § 114 AktG
zur Anwendung.

§ 31 Stimmrecht in der Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Mitglied soll
sein Stimmrecht persoénlich ausiben.

(2) Das Stimmrecht geschaftsunfahiger oder in der Geschéaftsfahigkeit beschrankter
naturlicher Personen sowie das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch
ihre gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht von Personenhandelsgesellschaften
durch zur Vertretung ermachtigte Gesellschafter ausgeubt.

(3) Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter kdnnen schriftlich Stimmvollmacht
erteilen. Ein Bevollmachtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten.
Bevollmachtigte kdnnen nur Mitglieder der Genossenschaft oder Ehegatten,
eingetragene Lebenspartner, Eltern und volljahrige Kinder des Mitglieds sein.

Die Bevollmachtigung von Personen, an die die Mitteilung Uber den Ausschluss
abgesandtist (§ 11 Abs. (3) (4) sowie Personen, die sich geschaftsmalig zur
Auslibung des Stimmrechts erbieten, ist ausgeschlossen.

(4) Niemand kann fur sich oder einen anderen das Stimmrecht ausiben, wenn dartber
Beschluss gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von
einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder
das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend machen soll.

Der § 32 in der aktuellen Satzung wird erganzt um den § 32a (gestreckte
Mitgliederversammlung > ,,Corona-Version*).

Die Mitgliederversammlung wird bei uns weiterhin in der bekannten Form
durchgefiihrt. Die Moglichkeit des § 32a wollen wir nur im absoluten Ausnahmefall
nutzen!!
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Im neuen § 32 werden die Absatze (2) und (3) neu eingefiigt. Dadurch verschieben sich
die nachfolgenden Absatze entsprechend.

Der § 32a ist neu und wird daher durchgangig in ,,BLAU“ dargestelit.

§ 32 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung hat in den ersten sechs Monaten des
Geschaftsjahres stattzufinden.

(2) Die Mitgliederversammlung kann wie folgt durchgefiihrt werden:

a) In der Regel unter physischer Anwesenheit und Teilnahme der Mitglieder an
einem physischen Versammlungsort (Prasenzversammlung).

b) Die Mitgliederversammlung wird ohne physischen Versammlungsort
gestreckt Uiber einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen
umfasst (Mitgliederversammlung im gestreckten Verfahren, § 32a),
durchgefiihrt.

(3) Die Durchfiihrung einer Mitgliederversammlung setzt stets voraus, dass die
Mitgliederrechte gewahrt werden. In den Féllen des § 32a haben die dafiir
genutzten Systeme und Kommunikationswege dies sicherzustellen.

(4) DerVorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Jahresabschluss
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) sowie den Lagebericht
nebst Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der
Mitgliederversammlung Uber seine Tatigkeit zu berichten.

(5) Aulderordentliche Mitgliederversammlungen sind, abgesehen von den im
Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdricklich bestimmten Fallen
einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist
besonders dann anzunehmen, wenn der Prufungsverband die Einberufung zur
Besprechung des Prifungsergebnisses oder zur Erdrterung der Lage der
Genossenschaft fir notwendig halt. Im Fall des Satzes 2 ist das Verfahren nach §
32a nicht zulassig.

§ 32a Mitgliederversammlung im gestreckten Verfahren

(1) Mitgliederversammlungen kénnen gemaR § 43b Abs. 1 Nr. 4 GenG auch
gestreckt liber einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen
umfasst, ohne physischen Versammlungsort schriftlich oder im Wege der
elektronischen Kommunikation durchgefiihrt werden (Mitgliederversammlung
im gestreckten Verfahren). In diesem Fall wird die Mitgliederversammlung uber
einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, in zwei
Phasen unterteilt (Erérterungs- und Abstimmungsphase). Die Zwei-Wege-
Kommunikation der Mitglieder mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat,
Mitgliederversammlung) wird in der Erorterungsphase gemaR § 43b Abs. 1 Nr. 4
a) aa) GenG ermoglicht, welche der Abstimmungsphase gemaR § 43b Abs. 1 Nr.
4 b) GenG vorgelagert ist.

(2) Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Erérterungsphase und dem Ende der
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Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Mitgliederversammlung dar. Ist
eine Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der
Mitgliederversammlung auf den Beginn der Erorterungsphase und hinsichtlich
des Schlusses der Mitgliederversammlung auf das Ende der
Abstimmungsphase abzustellen.

(3) Wird eine Mitgliederversammlung im gestreckten Verfahren durchgefiihrt, sind
den Mitgliedern zusammen mit der Einberufung samtliche Informationen
mitzuteilen, die zur uneingeschrankten Teilnahme an der
Mitgliederversammlung benétigt werden. Uber die Informationen nach Satz 1
haben Vorstand und Aufsichtsrat gemaR § 28 Buchst. r zu beschlieRen. Dazu
gehoren insbesondere Informationen uber evtl. Zugangsdaten sowie
Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und
Stimmrecht ausgeiibt werden kann. Die Informationen haben insbesondere
auch die folgenden Punkte zu enthalten:

a) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der
Erorterungsphase Wahlvorschlage fiir das Amt des Aufsichtsrates bei der
Genossenschaft eingehen miissen (§ 24 Abs. 4 Satz 6).

b) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt nach Abschluss der
Erorterungsphase die Stimmabgabe zu erfolgen hat.

¢) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der
Erorterungsphase Antrage auf geheime Abstimmung zu stellen sind.

d) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt Beschliisse oder
Wahlergebnisse verkiindet werden.

e) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt gewdhlte
Aufsichtsratsmitglieder ihre Wahlannahme zu erklaren haben.

f) In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der
Erorterungsphase Antrage zur Beschlussfassung iiber die Verlesung des
Priifungsberichtes nach § 59 GenG zu stellen sind.

(4) Die Ausuibung von Stimmvollmachten (§ 31 Abs. 3) ist zuldssig, wenn zwischen
dem Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriftlicher Form
nachgewiesen wird, und dem Tag der Mitgliederversammlung (vgl. Abs. 2 Satz
2) ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegt. Weder der Tag der
Mitgliederversammlung noch der Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in
schriftlicher Form nachgewiesen wird, werden mitgerechnet.

§ 33 Einberufung der Mitgliederversammiung

(1) Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates
einberufen. Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der
Mitgliederversammlung wird dadurch nicht beruhrt.

(2) (Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der
Gegenstdnde der Tagesordnung durch eine den Mitgliedern zugegangene
schriftliche Mitteilung. Die Einladung ergeht vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrates oder vom Vorstand, falls dieser die Mitgliederversammlung
einberuft. Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag der
Absendung der Einladung muss ein Zeitraum von mindestens vierzehn Tagen
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liegen. Dabei werden der Tag der Absendung und der Tag der
Mitgliederversammlung nicht mitgezahlt.)

Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der
Gegenstande der Tagesordnung durch eine Mitteilung an die Mitglieder in
Textform. Die Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger oder in
einem anderen 6ffentlich zugénglichen elektronischen Informationsmedium
gentligt nicht. Die Einberufung ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates
oder vom Vorstand, falls dieser die Mitgliederversammlung einberuft. Bei der
Einberufung ist die Form der Versammlung nach § 32 Abs. 2 und im Fall von §
32a die Form der Erdorterungsphase gemaf § 43b Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) aa)
GenG anzugeben. In dem Fall des § 32a sind samtliche Informationen
mitzuteilen, die zur uneingeschrankten Teilnahme an der
Mitgliederversammlung benétigt werden, insbesondere die erforderlichen
Angaben zur Nutzung der schriftlichen oder elektronischen Kommunikation.

Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag, an dem die
Mitteilung in Textform gemaR Abs. 6 als zugegangen gilt, oder dem Datum des
die Bekanntmachung enthaltenden Blattes muss ein Zeitraum von mindestens
zwei Wochen liegen. Weder der Tag der Mitgliederversammlung noch der Tag,
an dem die Mitteilung in Textform gemaR Abs. 6 als zugegangen gilt, oder das
Datum des die Bekanntmachung enthaltenden Blattes werden mitgerechnet.

(3) Die Mitgliederversammlung muss unverziglich einberufen werden, wenn mindestens
der zehnte Teil der Mitglieder dies in einer in Textform abgegebenen Eingabe unter
Anflhrung des Zwecks und der Grunde verlangt. Fordert mindestens der zehnte Teil
der Mitglieder in gleicher Weise die Beschlussfassung uber bestimmte, zur
Zustandigkeit der Mitgliederversammlung gehérende Gegenstande, so missen diese
auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(4) Beschlusse kdnnen nur tber Gegenstande der Tagesordnung gefasst werden.
Nachtraglich kdnnen Antrage auf Beschlussfassung, soweit sie zur Zustandigkeit der
Mitgliederversammlung gehdéren, aufgenommen werden.

(5) Gegenstande der Tagesordnung missen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung
(durch eine den Mitgliedern zugegangene schriftliche Mitteilung angekiindigt
werden. Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag des
Zugangs der schriftlichen Mitteilung muss ein Zeitraum von mindestens einer
Woche liegen.) entsprechend Abs. 2 angekiindigt werden. Zwischen dem Tag
der Mitgliederversammlung und dem Tag, an dem die Mitteilung in Textform
gemaR Abs. 6 als zugegangen gilt, oder dem Datum des die Bekanntmachung
enthaltenden Blattes muss ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegen.
Weder der Tag der Mitgliederversammlung noch der Tag, an dem die Mitteilung
in Textform gemaR Abs. 6 als zugegangen gilt, oder das Datum des die
Bekanntmachung enthaltenden Blattes werden mitgerechnet.

Dasselbe gilt flir Antrage des Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Antrage zur Leitung
der Versammlung sowie der in der Mitgliederversammlung gestellte Antrag auf
Einberufung einer aullerordentlichen Mitgliederversammlung brauchen nicht
angekiindigt zu werden. Uber nicht oder nicht fristgerecht angekiindigte Gegenstande
kénnen Beschliisse nur gefasst werden, wenn alle Mitglieder (anwesend sind.) an der
Versammlung teilnehmen und kein Mitglied der Durchfiihrung der Abstimmung
widerspricht.

(6) Erfolgt die Einberufung gem. Abs. 2 oder die Ankiindigung gem. Abs. 5 durch
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Mitteilung an die Mitglieder in Textform, gelten die Mitteilungen am dritten Tag
nach der Absendung als zugegangen. Der Tag der Absendung wird dabei nicht
mitgerechnet.

(7) Soweit § 32a andere Regelungen vorsieht, gehen diese vor.

Der § 34 der aktuellen Satzung wird aufgeteilt in § 34, § 34a und § 34b, dadurch haben
umfangreiche Veranderungen stattgefunden, so dass die §§ 34a und 34b fast komplett
in ,blau“ dargestellt sind.

§ 34 Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung

(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder
bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. (Sind beide verhindert, so
hat ein Mitglied des Vorstandes die Versammlung zu leiten.) Durch Beschluss
der Mitgliederversammlung kann die Leitung der Versammlung beispielsweise
auch einem Mitglied des Vorstandes, einem Mitglied des Aufsichtsrates oder
einem Vertreter des Priifungsverbandes ilibertragen werden. Satz 2 gilt nicht fir
Mitgliederversammlungen gemaR § 32a. Der Versammlungsleiter ernennt einen
Schriftflhrer sowie die Stimmenzahler.

(2) (Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch
Handheben oder Aufstehen.) Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit beschliefien, geheim durch Stimmzettel abzustimmen. § 32a Abs.
3 Satz 4 Buchst. c bleibt unberiihrt.

(3) Bei der Feststellung des Stimmverhaltnisses werden nur die abgegebenen Stimmen
gezahlt; Stimmenthaltungen und ungtiltige Stimmen werden nicht berlcksichtigt. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag - vorbehaltlich der besonderen Regelung bei
Wahlen gemaR § 34a Abs 3 - als abgelehnt.

§ 34a Wahlen zum Aufsichtsrat

Der nachfolgende Abschnitt (rote Schrift) war bisher im § 34 enthalten und wird durch
den § 34a (blaue Schrift) ersetzt

(Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlagen.
Listenvorschlage sind unzulassig.

Erfolgt die Wahl mit Stimmzettel, so bezeichnet der Wahlberechtigte an einem
Stimmzettel die Bewerber, die er wahlen will. Dabei darf fiir jeden Bewerber nur eine
Stimme abgegeben werden. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie
Aufsichtsratsmitglieder zu wahlen sind.

Erfolgt die Wahl ohne Stimmzettel, so ist Uiber die zu wahlenden Personen einzeln
abzustimmen.

Gewabhlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Erhalten die

Bewerber im

1. Wahlgang nicht mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen, so sind im 2.
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Wahlgang die Bewerber gewadhlt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Der Gewahlte hat unverziiglich zu erklaren, ob er die Wahl annimmt.)

(1)

(2)

()

Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen in Abhdngigkeit von der Zahl der
aufgestellten Kandidaten und der Zahl der zu vergebenden Sitze im Wege der
Einzelwahl gemaR Abs. 2 oder der Verhaltniswahl gemaR Abs. 3 § 24 Abs. 5 ist
zu beachten.

Entspricht die Zahl der aufgestellten Kandidaten der Zahl der zu vergebenden
Sitze oder ist die Zahl der aufgestellten Kandidaten im Einzelfall geringer als
die Zahl der zu vergebenden Sitze, so ist im Wege der Einzelwahl tiber die zu
wahlenden Kandidaten einzeln aufgrund von Einzelwahlvorschlagen
abzustimmen. In diesem Fall ist den Wahlberechtigten die Moglichkeit zu
gewahren, iliber jeden Kandidaten einzeln mit einem ausdriicklichen JA oder
NEIN abzustimmen.

Im Fall der Wahl mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln ist hierzu fiir
jeden Kandidaten einzeln ein Stimmzettel mit einem Feld fiir eine JA-Stimme
und mit einem Feld fiir eine NEIN-Stimme vorzusehen.

Gewahlt ist ein Kandidat, wenn er mehr JA-Stimmen als NEIN-Stimmen erhalten
hat. Enthaltungen und ungiiltige Stimmen werden hierbei nicht gezahit.

Die Abstimmungsform (mit oder ohne Stimmzettel) richtet sich nach der Form
der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgefiihrt werden:

a) Die Einzelwahl im Rahmen von Prasenzversammlungen kann offen — durch
Handheben oder Aufstehen — oder geheim mit digitalen oder schriftlichen
Stimmzetteln erfolgen.

b) Bei einer Einzelwahl im Rahmen von Mitgliederversammlungen im
gestreckten Verfahren (§ 32a) erfolgt die Abstimmung mit digitalen oder
schriftlichen Stimmzetteln gemaR den nach § 32a Abs. 3 Satz 4 Buchst. b
bekannt gegebenen Informationen.

Lassen sich mehr Kandidaten aufstellen als Sitze zu vergeben sind, so ist im
Wege der Verhaltniswahl geheim aufgrund von Stimmzetteln abzustimmen. Es
werden dabei alle Kandidaten auf einem Stimmzettel aufgelistet.

Gebundene Listenvorschlage, die nur insgesamt angenommen oder abgelehnt
werden diirfen, sind unzulassig.

Fir jeden Kandidaten steht auf dem digitalen oder schriftlichen Stimmzettel
ausschlieBlich ein Feld fir die JA-Stimme zur Verfiigung. Der Wahlberechtigte
entscheidet sich auf seinem Stimmzettel durch Ankreuzen der JA-Stimme fiir
die Kandidaten, die er wahlen will. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen,
wie Aufsichtsratsmitglieder zu wahlen sind.

Gewabhlt sind diejenigen Kandidaten, die die meisten der insgesamt
abgegebenen giiltigen Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Der Gewadhlte hat unverziiglich zu erklaren, ob er die Wahl annimmt. Die
Erklarung kann auch schon vor der Wahl vorsorglich erfolgen.
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Die Abstimmungsform (digitale oder schriftliche Stimmzettel) richtet sich nach
der Form der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgefiihrt werden:

a) Bei einer Verhiltniswahl im Rahmen einer Prasenzversammlung erfolgt die
Abstimmung mit digitalen oder schriftlichen Stimmzettein.

b) Bei einer Verhaltniswahl im Rahmen von Mitgliederversammlungen im
gestreckten Verfahren (§ 32a) erfolgt die Abstimmung mit digitalen oder
schriftlichen Stimmzetteln gemaR den nach § 32a Abs. 3 Satz 4 Buchst. b
bekannt gegebenen Informationen.

§ 34b Niederschrift

Die nachfolgenden Abschnitte (rote und schwarze Schrift) waren bisher im § 34
enthalten und werden teilweise durch den § 34b (blaue Schrift) ersetzt.

(Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen.
Sie soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie
Art und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Vorsitzenden tiber die
Beschlussfassung enthalten. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen
Personen und die Zahl der auf sie entfallenden Stimmen anzugeben. Eine
Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die Niederschrift ist vom
Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben.
Die Belege uiber die Einberufung sind als Anlagen beizufiigen.)

(1)

()

@)

Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen. Sie soll den Ort der Versammlung und den Tag der
Versammlung, die Form der Versammlung nach § 32 Abs. 2 sowie im Fall von
§ 32a die Form der Erorterungsphase gemaR § 43b Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) aa)
GenG, den Namen des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der
Abstimmung und die Feststellung des Versammlungsleiters lber die
Beschlussfassung enthalten. Im Fall des § 32a kann zusatzlich der Zeitraum
der Versammlung angegeben werden. In dem Fall des § 32a gilt der Sitz der
Genossenschaft als Ort der Versammlung. Bei Wahlen sind die Namen der
vorgeschlagenen Personen und die Zahl der auf sie entfallenden Stimmen
anzugeben. Eine Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die
Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und mindestens einem an der
Versammlung teilnehmenden Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. Die
Belege uber die Einberufung sind als Anlagen beizufiigen.

Wird eine Satzungsanderung beschlossen, die die Erh6hung des Geschaftsanteils,
die Einfuhrung oder Erweiterung der Pflichtbeteiligung mit weiteren Anteilen, die
Einflhrung oder Erweiterung der Nachschusspflicht, die Verlangerung der
Kundigungsfrist Uber zwei Jahre hinaus, ferner die Falle des § 16 Abs. 3 GenG oder
eine wesentliche Anderung des Gegenstandes des Unternehmens betrifft oder wird
die Fortsetzung der Genossenschaft nach § 117 GenG beschlossen, so ist der
Niederschrift ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder mit
Vermerk der Stimmenzahl beizufigen.

Wird die Mitgliederversammlung gemaR § 32a durchgefiihrt, ist der
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(4)

Niederschrift zusatzlich ein Verzeichnis iiber die an der Versammlung
mitwirkenden Mitglieder beizufiigen und darin die Art der Stimmabgabe zu
vermerken. Mitglieder, die an einer Mitgliederversammlung gemaR § 32a
schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation teilgenommen
haben, gelten als erschienen.

Jedem Mitglied ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. Die Niederschrift
ist von der Genossenschaft aufzubewahren.

§ 35 Zustandigkeit der Mitgliederversammliung

(1) Die Mitgliederversammlung beschlief3t Gber die im Genossenschaftsgesetz und in
dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere tber

a) Anderung der Satzung;

b) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang);

c) die Verwendung des Bilanzgewinnes;

d) die Deckung des Bilanzverlustes;

e) die Verwendung der gesetzlichen Ricklage zum Zwecke der Verlustdeckung;

f) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates;

g) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates;

h) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates;

i) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;

j) Festsetzung der Beschrankungen bei der Kreditgewahrung gemal § 49 des
Genossenschaftsgesetzes

k) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung,
Vermodgensubertragung oder Formwechsel;

) die Auflésung der Genossenschaft;

m) die Zustimmung zu einer Wahlordnung fiir die Wahl von Vertretern zur
Vertreterversammlung.

(2) Die Mitgliederversammlung berat tber
a) den Lagebericht des Vorstandes,
b) den Bericht des Aufsichtsrates,
c) den Bericht Uber die gesetzliche Prifung gemaf § 59 Genossenschaftsgesetz;

gegebenenfalls beschlieldt die Mitgliederversammlung tber den Umfang der
Bekanntgabe des Prifungsberichtes.
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§ 36 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine
grélkere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmt sind.

(2) Beschlusse der Mitgliederversammlung tber
a) die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern,

b) die Anderung der Satzung,

¢) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung oder
Formwechsel,

d) die Auflésung der Genossenschaft,

bedurfen zu ihrer Gultigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen.

(3) Beschlusse uber die Auflésung gemall Abs. 2 Buchst. d kdnnen nur gefasst
werden, wenn mindestens die Halfte aller Mitglieder an der Beschlussfassung
mitgewirkt hat oder bei der Beschlussfassung vertreten wurde. Trifft das nicht
zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach hdchstens vier Wochen
eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Ricksicht auf die Zahl
der an der Beschlussfassung mitwirkenden oder vertretenen Mitglieder mit
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die entsprechenden
Beschlusse fassen kann. Hierauf ist in der Einladung ausdrucklich hinzuweisen.

(4) Beschlusse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von
Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Leistung von
Sachen oder Diensten eingeflihrt oder erweitert wird, bedlrfen einer Mehrheit von
mindestens neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen.

§ 37 Auskunftsrecht

(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Mitgliederversammlung vom Vorstand oder
Aufsichtsrat Auskunft Giber Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das
zur sachgemafen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.
Die Auskunft hat den Grundsatzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft
Zu entsprechen.

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

a) die Erteilung der Auskunft nach verninftiger kaufmannischer Beurteilung
geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufligen,

b) die Erteilung der Auskunft strafbar ware oder eine gesetzliche, satzungsmaRige
oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt wirde,
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c) das Auskunftsverlangen die personlichen oder geschaftlichen Verhaltnisse eines
Dritten betrifft,

d) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder
Mitarbeitern der Genossenschaft handelt,

e) die Verlesung von Schriftstiicken zu einer unzumutbaren Verlangerung der
Mitgliederversammlung fihren wurde.

(3) Wird einem Mitglied eine Auskunft verweigert, so kann es verlangen, dass die Frage
und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift
aufgenommen werden.

VIL. Rechnungslegung

§ 38 Geschaftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses
(1) Das Geschéftsjahr lauft vom 01. Januar bis zum 31. Dezember.

(2) Der Vorstand hat daflir zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die
Betriebsorganisation die Erflllung der Aufgaben der Genossenschaft gewahrleisten.

(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschéftsjahres einen Jahresabschluss
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) aufzustellen. Der
Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften Uber die Bewertung sowie den
gesetzlichen Vorschriften tber die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung entsprechen. Die vorgeschriebenen Formblatter sind anzuwenden.

(4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen Lagebericht
aufzustellen, soweit dieser nach dem Handelsgesetzbuch erforderlich ist. Der
Lagebericht hat den Anforderungen des § 289 HGB zu entsprechen.

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes unverzuglich nach ihrer
Aufstellung dem Aufsichtsrat zur Prifung vorzulegen und sodann mit den
Bemerkungen des Aufsichtsrates der Mitgliederversammlung zuzuleiten.

§ 39 Vorbereitung der Beschlussfassung iiber den Jahresabschluss

(1) Der durch den Aufsichtsrat geprufte Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung, Anhang und der Lagebericht) des Vorstandes sowie der Bericht des
Aufsichtsrates sind spatestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung in der
Geschaftsstelle der Genossenschaft zur Einsicht der Mitglieder auszulegen oder
ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen.

(2) Der Mitgliederversammlung ist neben dem Jahresabschluss auch der Vorschlag zur

Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes zur
Beschlussfassung vorzulegen.
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VIIl. Ricklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung

§ 40 Riicklagen

(1) Es ist eine gesetzliche Ricklage zu bilden. Sie ist ausschlieRlich zur Deckung eines
aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.

(2) Der gesetzlichen Rucklage sind mindestens 10 % des Jahresiberschusses abzuglich
eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Ricklage 50 % des
Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht
hat. Die gesetzliche Ricklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.

Absatz (3) neu eingefiigt

(3) Der Vorstand darf gemaR § 28 Buchst. n mit Zustimmung des Aufsichtsrates
bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bis maximal
50 % des Jahresiiberschusses verbindlich in die Ergebnisriicklagen
einstellen (vgl. § 20 Satz 2 GenG).

(Alter Absatz 3 jetzt 4): (Im Ubrigen kénnen bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses andere Ergebnisriicklagen gebildet werden.)

(4) Im Ubrigen kénnen gemaR § 28 Buchst. | mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei
der Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnisricklagen gebildet werden,
uber die der Mitgliederversammlung vor der Feststellung des
Jahresabschlusses gesondert zu berichten ist (§ 25 Abs. 6)

§ 41 Gewinnverwendung

(1) Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil verteilt werden; er kann
zur Bildung von anderen Ergebnisricklagen verwandt werden.

(2) Der Gewinnanteil darf 4 % des Geschaftsguthabens nicht Gbersteigen. Fallige
Gewinnanteile werden ausgezahlt. Der Anspruch auf Auszahlung verjahrt nach drei
Jahren.

(3) Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhaltnis der Geschaftsguthaben
bei Beginn des Geschéftsjahres, flr das der Jahresabschluss aufgestellt ist.

(4) Solange ein Geschéaftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht
ausgezahlt, sondern dem Geschaftsguthaben zugeschrieben. Das gilt auch, wenn das
Geschaftsguthaben zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist.

§ 42 Verlustdeckung

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung Uber die
Verlustdeckung zu beschliel3en, insbesondere dartber, in welchem Umfange der Verlust
durch Verminderung der Geschaftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Ricklage
zu beseitigen ist.

Werden die Geschéaftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil
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nicht nach den vorhandenen Geschaftsguthaben, sondern nach dem Verhaltnis der
satzungsmafigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschéaftsjahres, flr das der
Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch riickstandig sind.

IX. Bekanntmachungen

§ 43 Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft verdffentlicht; sie
sind gemafR § 22 Abs. 2 und 3 vom Vorstand zu unterzeichnen. Bekanntmachungen
des Aufsichtsrates werden unter Nennung des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden und
bei Verhinderung von seinem Stellvertreter unterzeichnet.

(2) Bekanntmachungen, die (durch) gemaR Gesetz oder Satzung in einem 6ffentlichen
Blatt zu erfolgen haben, werden in (einer GieBener Tageszeitung) den amtlichen
Bekanntmachungsblattern der Stadte in denen die Genossenschaft
Wohnungen unterhilt unter der Adresse der Genossenschaft verdffentlicht.

Die Einberufung zur Mitgliederversammlung und die Ankiindigung von
Gegenstanden der Tagesordnung haben nach § 33 Abs. 2 zu erfolgen. Satz 1
gilt nicht fiir die offenlegungspflichtigen Unterlagen der Rechnungslegung;
diese werden im elektronischen Bundesanzeiger veroffentlicht. Alle anderen
Bekanntmachungen erfolgen in Textform unter der Adresse der
Genossenschaft.

(Die offenlegungspflichtigen Unterlagen der Rechnungslegung werden im
elektronischen Bundesanzeiger veroffentlicht.)

X. Priifung der Genossenschaft, Prifungsverband

§ 44 Priifung

(1) Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhaltnisse und der OrdnungsmaRigkeit
der Geschaftsfliihrung sind die Einrichtungen, die Vermdgenslage sowie die
Geschaftsfihrung der Genossenschaft einschlieRlich der Flihrung der Mitgliederliste
fur jedes Geschaftsjahr zu prifen.

(2) Im Rahmen der Prifung nach Abs. 1 ist bei Genossenschaften, die die Grolienkriterien
des § 53 Abs. 2 GenG Uberschreiten, der Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchfiihrung und des Lageberichts zu prifen.

(3) Unterschreitet die Genossenschaft die GrolRenkriterien des § 53 Abs. 2 GenG, kann
der Vorstand den Prifungsverband beauftragen, die Prifung nach Abs.1 um die
Prifungsgegenstande des Abs. 2 zu erweitern. Hiervon unberthrt bleibt das Recht
des Aufsichtsrates, die erweiterte Prufung in Erfullung seiner Aufgaben nach § 38
GenG zu veranlassen.

(4) Soweit die Genossenschaft Prifungspflichten aus der Makler- und
Bautragerverordnung treffen, ist auch diese Prifung durchzuflihren.
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(5) Die Genossenschaft ist Mitglied des Prifungsverband Slidwestdeutscher
Wohnungsunternehmen e.V.. Sie wird von diesem Prifungsverband gepruft.

Der Name und Sitz dieses Priifungsverbandes ist auf der Internetseite oder in
Ermangelung einer solchen auf den Geschaftsbriefen anzugeben.

(6) Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prifung sorgfaltig
vorzubereiten. Er hat den Prifern alle Unterlagen und geforderten Aufklarungen zu
geben, die fur die Durchfihrung der Prifung benétigt werden.

(7) Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prifungsverband den durch die
Mitgliederversammlung festgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht
unverziglich mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht
einzureichen.

(8) Uber das Ergebnis der Priifung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer
Sitzung unverzuglich nach Eingang des Prifungsberichtes zu beraten. Der
Prufungsverband ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen. Die Organe der
Genossenschaft sind verpflichtet, den Beanstandungen und Auflagen des
Prifungsverbandes nachzukommen.

(9) Der Prifungsverband ist berechtigt, an den Mitgliederversammlungen der
Genossenschaft teilzunehmen und (darin jederzeit das Wort zu ergreifen) sich

jederzeit zu auBern. Er ist daher zu allen Mitgliederversammlungen fristgerecht
gemal § 33 einzuladen.

XI. Auflésung und Abwicklung

§ 45 Auflésung

(1) Die Genossenschaft wird aufgelost
a) durch Beschluss der Mitgliederversammlung,
b) durch Eréffnung des Insolvenzverfahrens,

c) durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Genossen weniger als drei
betragt,

d) durch die Ubrigen im Genossenschaftsgesetz genannten Falle.

(2) Fir die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes
mafgebend.

Diese Satzung ist durch die Mitgliederversammlung vom 30.06.2026 beschlossen
worden. Die Neufassung der Satzung ist am TT.MM.JJJJ eingetragen worden.
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	Der § 32 in der aktuellen Satzung wird ergänzt um den § 32a (gestreckte Mitgliederversammlung > „Corona-Version“). 


	Die Mitgliederversammlung wird bei uns weiterhin in der bekannten Form durchgeführt. Die Möglichkeit des § 32a wollen wir nur im absoluten Ausnahmefall nutzen!!


	Der § 34 der aktuellen Satzung wird aufgeteilt in § 34, § 34a und § 34b, dadurch haben umfangreiche Veränderungen stattgefunden, so dass die §§ 34a und 34b fast komplett in „blau“ dargestellt sind.



